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§ 18c T-JFJSG Altersnachweis
 T-JFJSG - Jugendförderungs- und Jugendschutzgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Behaupten Kinder oder Jugendliche, dass einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes wegen der Überschreitung der

Altersgrenze auf sie nicht anwendbar sind, so haben sie ihr Alter den Organen des ö2entlichen Sicherheitsdienstes,

Unternehmern, Veranstaltern oder deren Beauftragten in geeigneter Weise (z. B. durch einen Lichtbild- oder

Jugendausweis) nachzuweisen.

In Kraft seit 17.02.2016 bis 31.12.9999
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